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Gleichstellung als arbeitspolitisches 
Feld. Symbolische Gewalt und  
Leistungsregime

Gleichstellungspolitiken scheinen an Relevanz gewonnen zu haben. Und zwar nicht nur 
auf der Ebene der Gesetzgebung. Auch Unternehmen können sich diesem Thema nicht 
mehr entziehen. Heißt das im Umkehrschluss, dass klassische Themen der Geschlechter-
forschung an Bedeutung verlieren und Analysen zu Ungleichheitsaspekten zwischen 
Frauen und Männern überflüssig werden? Am Beispiel von Pharma- und Biotechnologie-
Unternehmen gehen wir der Frage nach, ob sich gegenwärtig tatsächlich ein tief greifen-
der Wandel der Arbeits- und Geschlechterpolitik abzeichnet oder lediglich neue  

„Egalitätsmythen“ geschaffen und Ungleichheiten somit de-thematisiert werden.  
Untersucht wird, ob das in wissensbasierten Branchen vorherrschende individualisierte 
Leistungsregime zur Verkennung von Geschlechterungleichheiten führt. 

MARIA FUNDER, MARTINA SPROLL

1. Einleitung

Die Gleichstellungspolitik hat erkennbare Fortschritte er-

zielt. Dies spiegeln allemal die wachsende Anzahl von ge-

setzlichen Regelungen und Vereinbarungen – national sowie 

auf der europäischen Ebene – wider. Gibt es somit überhaupt 

noch einen Grund, sich weiterhin mit dem Thema Ge-

schlechterungleichheit und Gleichstellung auseinanderzu-

setzen? Betrachtet man das Feld der Wirtschaft, dann könn-

te die Antwort auf den ersten Blick durchaus „nein“ lauten. 

Denn gerade in der Wirtschaft wird „Frauenförderung“ in 

der letzten Zeit zum aktiven Handlungsfeld. Wurde „Chan-

cengleichheit“ vor einigen Jahren noch stark moralisch 

begründet und war in erster Linie ein Aufgabenfeld von 

„Frauenbeauftragten“, dem kaum Beachtung geschenkt wur-

de, wird Geschlechtergerechtigkeit seit einiger Zeit verstärkt 

„im Rahmen eines ‚Wirtschaftlichkeitsdiskurses’ themati-

siert“ (Boes et al. 2013, S. 13), dem sich auch Gewerkschaf-

ten nicht entziehen. Ein besonders prominentes Beispiel ist 

die Telekom, die bis 2015 30 % der Führungspositionen im 

oberen und mittleren Management mit Frauen besetzen 

will. Unternehmen können heutzutage eigentlich gar nicht 

mehr darauf verzichten, Maßnahmen zur Karriereförderung 

sowie zur Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben anzu-

bieten, wenn sie nicht an gesellschaftlicher Legitimation 

verlieren wollen. Doch tragen solche Ansätze tatsächlich zu 

einer nachhaltigen Durchsetzung von Gleichstellung bei? 

Eine zentrale These unseres Beitrages lautet: Viele Ver-

einbarkeitsmaßnahmen laufen letztlich gerade nicht auf 

Gleichstellung, sondern auf die Stabilisierung einer konser-

vativen Familienpolitik hinaus. Die Erklärung hierfür findet 

sich in der gegenwärtigen Ausrichtung der Arbeitspolitik. 

Diese zeichnet sich zunehmend durch eine weitgehende 

Entgrenzung von Arbeitszeiten sowie durch ein individua-

lisiertes Leistungsregime aus, das suggeriert: Es herrscht 

Geschlechtergerechtigkeit vor, denn worauf es ankommt ist 

Leistung, das Geschlecht spielt demnach keine Rolle. Wie 

sich im Zuge eines solchen Arbeitszeit- und Leistungsre-

gimes und unter dem Mantel weit verbreiteter „Egalitäts-

mythen“ (Funder 2014a) altbekannte Muster der Geschlech-

terungleichheit reproduzieren, insbesondere geschlechtliche 

Segregationen und der Gender Pay Gap, also das ge-

schlechtsspezifische Lohngefälle zwischen Frauen und Män-

nern, wollen wir in diesem Beitrag analysieren. 

Argumentiert wird in zwei Schritten: Zunächst wird 

ein theoretisches Konzept vorgestellt, in dem wir einen 

umfassenden Begriff von Arbeits- und Geschlechterpolitik 

entwickeln, was sich auf Überlegungen von Burawoy und 

Bourdieu stützt (Abschnitt 2). In einem weiteren Schritt 

werden mit dieser theoretischen Perspektive zentrale Di-

mensionen der Arbeits- und Geschlechterpolitik im Hin-

blick auf die Branche, die Vereinbarkeitspolitik, die Leis-

tungs- und Lohnpolitik sowie die Interessenvertretung 

rekonstruiert und näher beleuchtet (3). Dabei beziehen 

wir uns auf Ergebnisse unserer empirischen Studie 
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zur Pharma- und Biotechtechnologie-Industrie.1 Schluss-

folgerungen werden im letzten Teil gezogen (4). 

2.  Arbeits- und Geschlechterpolitik 
als theoretisches Konzept

Unsere These, dass Gleichstellung nur im Rahmen eines 

umfassenderen arbeitspolitischen Konzepts verstanden und 

angestrebt werden kann, erfordert einen neuen theoreti-

schen Zugang. Wir schlagen daher ein um die Dimension 

„Geschlecht“ erweitertes Verständnis von Arbeitspolitik vor, 

das darauf abzielt, nicht nur geschlechtsspezifischen Aus-

handlungsprozessen im Betrieb, sondern auch außerbe-

trieblichen Konstellationen bzw. Wechselwirkungen Rech-

nung zu tragen (vgl. Funder/Sproll 2012). Angesetzt wird 

auf drei Ebenen: Erstens muss die komplexe Verflechtung 

zwischen Erwerbs- und Reproduktionssphäre berücksich-

tigt werden, insbesondere die geschlechtshierarchische Ar-

beitsteilung in privaten Haushalten und das gesellschaftlich 

vorherrschende „Genderregime“ (vgl. u. a. Connell 1987). 

Zweitens geht es um die spezifischen Bedingungen und 

Machtverhältnisse der jeweiligen Branche und, drittens, um 

die Bedeutung des Arbeitsprozesses selbst in seiner sozialen 

und damit auch geschlechtlichen Form (z. B. die Frage der 

Segregation, Lohn- und Leistungspolitik, Macht- und Kon-

trollformen). Für ein solches Konzept greifen wir einen der 

wenigen theoretisch fundierten arbeitspolitischen Ansätze 

auf: die „politics of production“ des US-amerikanischen 

Soziologen Michael Burawoy (1985). Er konzipierte eine 

„politische Ökonomie des Arbeitsprozesses“, die den Betrieb 

als einen eigenständigen politischen Raum begreift, in dem 

sich soziale Beziehungen entlang des Arbeitsprozesses ins-

titutionalisieren. Kern seines Konzepts ist die Unterschei-

dung zwischen den „relations in production“ und den „re-

lations of production“. Mit Ersteren richtet sich der Blick 

auf die betrieblichen Prozesse, also die sozialen Verhältnis-

se und Aushandlungsprozesse im betrieblichen Raum, die 

keineswegs „nur“ technisch determiniert sind. Mit den „re-

lations of production“ gelingt es ihm zudem, auch die außer-

betrieblichen politischen, sozialen und ökonomischen  

Konstellationen sowie die staatliche Politik, die Kräftever-

hältnisse auf (nationalen und internationalen) Märkten und 

die Reproduktionsweise von Arbeitskraft einzubeziehen. So-

mit ist Arbeitspolitik nicht auf den Betrieb beschränkt, son-

dern als Wechselwirkung unterschiedlicher Politiken zu 

verstehen, die in der „Arena“ Betrieb in spezifischer Weise 

konfiguriert und ausgehandelt werden.

Auch wenn Burawoy der Dimension „Geschlecht“ kaum 

Bedeutung eingeräumt hat, bietet sein Ansatz wichtige An-

schlussmöglichkeiten für eine geschlechterpolitische Er-

weiterung. In die Konzeption des Arbeitsprozesses als so-

ziale Beziehung („relations in production“) schließen wir 

daher das Geschlechterverhältnis als eine grundlegende 

strukturierende Kategorie ein. Die „gender relations in pro-

duction“ äußern sich z. B. in Form geschlechtlicher Segre-

gationen und darunter liegenden stereotypisierenden Zu-

schreibungen sowie in der Persistenz des Gender Pay Gaps. 

Die ebenfalls zentrale Dimension der „relations of produc-

tion“ ermöglicht darüber hinaus auch, die komplexe Wech-

selwirkung zwischen Erwerbs- und Reproduktionssphäre 

(insbesondere der Haus- und Sorgearbeit) konzeptionell zu 

integrieren („gender relations of (re)production“) und damit 

die hiermit eng verwobene geschlechtsspezifische soziale 

Strukturierung und Dynamik, die bis heute immer noch 

vielfach durch eine geschlechtshierarchische Arbeitsteilung 

geprägt ist, zu erfassen.2 Doch reicht das aus, um die sub-

tilen Prozesse von Macht und Herrschaft zu verstehen, die 

trotz des Anspruchs formaler Gleichbehandlung von Män-

nern und Frauen immer wieder alte und neue Formen der 

Ungleichheit produzieren? Die feministische Forschung hat 

gezeigt, welch große Bedeutung symbolischen Repräsenta-

tionsformen und der Konstruktion von Körpern und Iden-

titäten für eine vergeschlechtlichte soziale Praxis in Orga-

nisationen zukommt (siehe z. B. Acker 1990). Es bedarf 

folglich einer weiteren Öffnung unseres arbeits- und ge-

schlechterpolitischen Konzepts, um die strukturelle mit der 

symbolischen Ebene zu verknüpfen. Wir greifen dafür auf 

grundlegende Kategorien aus Bourdieus Sozialtheorie zu-

rück – insbesondere „Feld“, „Kapital“, „Habitus“, „Illusio“ 

und „symbolische Gewalt“ (vgl. hierzu ausführlicher Fun-

der/Sproll 2012).

Der Bourdieu’sche Feldbegriff, angewendet sowohl auf 

die Branche als auch auf den Betrieb als relativ autonomes 

Teilfeld, ermöglicht einen Blick auf die jeweils spezifischen 

Konfigurationen und Regeln (Nomos), Herrschaftsverhält-

nisse, Legitimationsformen und Repräsentationen. Sie wer-

den durch soziale Praxen, d. h. durch Kämpfe um Macht-

positionen im Feld hergestellt, wobei unterschiedliche 

Akteure, je nach Geschlecht, Position, Bildungshintergrund, 

Klassenzugehörigkeit etc., über ein jeweils unterschiedliches 

ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Ka-

pital verfügen. Das Teilfeld der Branche wird somit durch 

Akteure und Institutionen, wie Unternehmen, Lobbygrup-

pen, Finanz- und Arbeitsmärkte (die wiederum durch spe-

zifische Qualifikationsprofile und geschlechtliche Segrega-

tionen geprägt sind) bestimmt und weist zudem eine 

spezifische Arbeitsteilung auf (z. B. transnationale Zuliefer-

netzwerke). Es lässt sich folglich den „relations of produc-

1 Die von der Hans-Böckler-Stiftung finanzierte Studie wur-

de zwischen 2008 und 2011 an der Philipps Universität 

Marburg durchgeführt und basiert auf qualitativen Fallstu-

dien in zwölf Pharma- und Biotechbetrieben in Deutsch-

land (vgl. Funder/Sproll 2012).

2 Siehe hierzu auch die Debatte über den „male bias“ in der 

Arbeitsforschung; vgl. u. a. Aulenbacher et al. 2007; And-

resen/Völker 2005.
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tion“ im Burawoyschen Sinn zuordnen. Hier geht es um die 

politische Regulation der Branchenpolitik, u.a. staatliche 

Industrie- und Technologiepolitik, Gender-Mainstreaming-

Vorgaben der Europäischen Union (EU) sowie die Verbän-

de- und Tarifpolitik. Auch die Konzeption des Betriebs als 

relativ autonomes Teilfeld (analog zu den „relations in pro-

duction“) erlaubt einen differenzierteren Blick auf die Posi-

tionen  und Ressourcen der einzelnen Akteure und Personen-

gruppen als bei Burawoy angelegt. Neben der (geschlechts- 

spezifisch) unterschiedlichen Ausstattung mit Macht liefert 

Bourdieu mit seinem Habituskonzept außerdem einen Erklä-

rungsansatz für spezifische Geschlechterdispositionen und 

mit dem Begriff der „symbolischen Gewalt“ darüber hinaus 

Aufschluss über die „Verkennung“ und „Verschleierung“ 

von Geschlechterungleichheiten (vgl. u. a. Bourdieu 2005). 

Bourdieu zufolge ist der Habitus nicht angeboren, sondern 

in der sozialen Praxis erworben. Nicht nur Klassen- oder 

Schichtzugehörigkeit, sondern auch Zweigeschlechtlichkeit 

sind in ihn eingeschrieben. Im Zusammenspiel von Habitus 

und symbolischer Gewalt wird die Reproduktion und Per-

sistenz von Geschlechterhierarchien sichtbar: Das zweige-

schlechtliche Ordnungsschema ist sowohl bei Herrschenden 

als auch Beherrschten im Habitus verankert – die Ausübung 

von Herrschaft erscheint somit nicht unbedingt als Zwangs-

verhältnis, sondern ist wesentlich subtiler, denn sie setzt 

eine Verinnerlichung, ja sogar Einverständnis von beiden 

Seiten voraus. Dieses Einverständnis ist daher auch nicht 

als bewusster Akt zu verstehen, denn symbolische Gewalt 

wird nicht als Gewalt erkannt. Sie ist subtil, unsichtbar und 

äußert sich verdeckt, etwa durch Blicke, Gesten, Bemer-

kungen, Körperhaltungen, Intonation der Stimme etc. 

Diese Unsichtbarkeit bzw. Verschleierung von Herrschafts-

beziehungen (der „Spielregeln“) in einem Feld beschreibt 

Bourdieu mit dem Begriff der „Illusio“. Diese Spielregeln 

werden demnach ebenfalls von allen Akteurinnen und 

Akteuren im Feld als legitim anerkannt, verinnerlicht und 

können überhaupt nur so wirkungsmächtig werden. Dass 

sich mit diesem theoretischen Werkzeugkasten neue Ein-

sichten zum Thema Arbeits- und Geschlechterpolitik ge-

winnen lassen, zeigt unsere Studie über die Pharma- und 

Biotech-Industrie. 

3.  Arbeits- und Geschlechterpolitik  
in der Pharma- und Biotechnologie-
Branche

3.1  Die geschlechtliche Dimension des  

Branchenfeldes (Relations of Production)

Vor allem zwei Gründe haben uns bewogen, das Feld der 

Pharma- und Biotech-Industrie für unsere Studie auszu-

wählen: 

(1) Die Zuschreibung als wissensintensive Industrie, die als 

Schrittmacherin von Innovation gilt und dementsprechend 

im Fokus staatlicher Technologieförderung steht; dies trifft 

insbesondere auf die noch junge, als „Start-up-Kultur“ ent-

standene Biotech-Branche zu. 

(2) Die Besonderheit eines vergleichsweise hohen Anteils 

(hoch-)qualifizierter Frauen, die in der Pharmaindustrie 

traditionell in den Laborantinnenberufen und in der Bio-

techbranche unter den (Natur-)Wissenschaftlerinnen zu 

finden sind. 

Uns bewegte u. a. die Frage, ob es in solchen hoch qualifizier-

ten Bereichen eher zu einer Angleichung von Positionen 

kommt oder ob sich auch hier traditionelle Geschlechter-

hierarchien durchsetzen bzw. reproduzieren. Bevor wir dies 

jedoch mit Blick auf die betriebliche Arbeitspolitik diskutie-

ren, gehen wir zunächst auf die spezifische Arbeitsteilung 

zwischen der Pharma-Industrie und den Biotech-Unterneh-

men ein, die sich erheblich auf die Geschlechterverhältnisse 

auswirkt. Wir begreifen die Pharma- und Biotech-Industrie 

als jeweils autonome Teilfelder (im Sinne des Bourdieu’schen 

Feldbegriffs), die jeweils ihre eigene Geschichte, politische 

und ökonomische Bedingungen und Machtverhältnisse ent-

wickeln und durch unterschiedliche Akteure geprägt werden. 

Sie bilden jedoch auch ein gemeinsames Feld, da sie auf eine 

spezifische Weise miteinander verzahnt sind. Den Hinter-

grund dafür bildet die langjährige Problematik schwindender 

Produktivität und Innovationsfähigkeit der Pharmaunter-

nehmen, während die in der Vergangenheit erworbenen Pa-

tente zunehmend auslaufen. Weltweit kam seit den 1990er 

Jahren ein tief greifender Restrukturierungsprozess in Gang, 

der nicht nur zu einer grundlegenden Neuordnung und Kon-

zentration der Chemie- und Pharmaindustrie geführt hat, 

sondern auch eine wesentliche technologische Neuorientie-

rung mit sich brachte: die Umstellung und Fokussierung auf 

biotechnologische Verfahren. „Frisches Know-how“ wurde 

vor allem von den jungen, dynamischen Biotech-Unterneh-

men eingebracht, die bis heute für die großen Pharmakon-

zerne die Rolle des Risikopuffers für kostenträchtige Innova-

tionen übernehmen und als Gegenleistung oftmals auf 

strategische Kooperationen mit Pharmakonzernen zählen 

können. Hier begegnen sich allerdings keine gleichberech-

tigten Partner, sondern das neue Machtgefüge der Branche 

zeichnet sich durch ein asymmetrisches Verhältnis der beiden 

Branchensegmente aus: Die Biotech-Unternehmen sind in 

einer abhängigen und ökonomisch prekären Position gegen-

über den großen Pharmakonzernen und haben nicht nur in 

Bezug auf ökonomisches Kapital „schlechte Karten“ im Kon-

kurrenzkampf mit diesen. Dies spiegelt sich nicht zuletzt in 

einem großen Gefälle hinsichtlich der Beschäftigungssicher-

heit wider, denn viele Biotech-Unternehmen konnten sich 

nicht dauerhaft am Markt etablieren und mussten Konkurs 

anmelden. Hinzu kommt die Diskrepanz im Hinblick auf die 

Höhe der Gehälter sowie tarifliche und betriebliche Sozial-

leistungen, die in der Pharma-Industrie traditionell sehr 

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2015-1-43 - Generiert durch IP 216.73.216.168, am 22.06.2026, 21:21:23. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0342-300X-2015-1-43


AUFSÄTZE

46

umfangreich sind. Dieses Gefälle erzeugt einen Geschlech-

tereffekt: Positiv hervorzuheben ist zunächst, dass die Ent-

stehung und Etablierung der Biotech-Branche in Deutschland 

eine hohe Nachfrage an qualifizierten Arbeitskräften mit sich 

gebracht hat. Insbesondere Frauen, deren Präsenz sich in 

Studienfächern wie Biologie, Biotechnologie und Molekul-

archemie in den letzten Jahren deutlich erhöht hat, erhielten 

so Zugang zu einem neuen und qualifizierten Arbeitsfeld. 

Dies erklärt den, verglichen mit der Pharma-Industrie, deut-

lich höheren Anteil von Frauen in wissenschaftlichen Positi-

onen (Forschung und Entwicklung) der Biotech-Unterneh-

men (ca. 50 – 66 % in unseren Fallbetrieben). Im Kampf um 

hoch qualifizierte Arbeitskräfte scheinen Frauen für Biotech-

Unternehmen unverzichtbar geworden zu sein. Es gibt aber 

auch eine Kehrseite, nämlich die vergleichsweise schlechteren 

Beschäftigungsbedingungen in den Biotech-Unternehmen. 

Frauen sind offenbar eher bereit (oder gezwungen), die deut-

lich schlechter bezahlten und unsicheren Arbeitsplätze in der 

Biotech-Industrie zu akzeptieren. Und so führt die asymme-

trische Arbeitsteilung zwischen Pharma- und Biotech-Indus-

trie letztlich zu einer geschlechtsspezifischen Segregation, 

sodass sich trotz zunehmender Integration von Frauen auch 

in hoch qualifizierten Bereichen Geschlechterungleichheit 

reproduziert. 

Legitimiert werden solche Asymmetrien in der betriebli-

chen Praxis durch die spezifischen Spielregeln des Feldes 

und eine entsprechende Illusio, die auch die (geschlechts-

spezifischen) Strategien und Positionierungen der Beschäf-

tigten prägen. So gilt die Pharma-Industrie als vergleichs-

weise hierarchisch, verkrustet und stärker von patriarchalen 

Strukturen geprägt; die Biotech-Industrie dagegen als we-

niger formal, stärker teamorientiert und persönlicher. In 

Interviews betonten vor allem Frauen, dass ihnen ein in-

haltlich spannendes und persönlich angenehmes Arbeits-

umfeld, für das die Biotech-Industrie steht, wichtig sei und 

dieses die vergleichsweise schlechten materiellen Bedingun-

gen kompensiere. 

Wirft man zudem einen Blick auf die Bedeutung staat-

licher Regulation der Branche, fällt auf, dass viele der noch 

recht jungen Biotech-Unternehmen öffentliche Gelder so-

wohl aus der deutschen Technologieförderung wie auch aus 

europäischen Programmen erhalten haben. Letztere unter-

liegen, wie andere Förderprogramme, den Richtlinien des 

Gender Mainstreaming. Ein Vertreter der Dechema (Deut-

sche Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechno-

logie e.V.) teilte uns mit, dass dieses Kriterium jedoch in der 

Praxis überhaupt keine Rolle spiele. Formal müsse den An-

forderungen zwar genüge getan werden, dafür gebe es auch 

entsprechende Textbausteine für die Förderanträge, aber 

die Einhaltung werde von der EU weder eingefordert noch 

kontrolliert. Hinzu kommt – so seine Erfahrung –, dass die 

Anforderungen für die Innovationsförderung in der Bio-

technologie oftmals mit traditioneller tariflicher und be-

trieblicher Regulation kollidiere, etwa wenn Langzeitversu-

che im Labor zu entgrenzten Arbeitszeiten führen, sodass 

in der Regel „Ärger“ mit Betriebsräten vorprogrammiert 

sei. Offenbar setzt die staatliche Förderung auf „Pionier-

geist“, der dafür sorgt, dass mit „dem wenigen Geld und 

dem Idealismus der Leute“ neue Produkte, auch um den 

Preis der Selbstausbeutung, vorangetrieben werden (Inter-

view Dechema-Vertreter). Die Ausrichtung der deutschen 

Technologieförderung im Bereich Biotechnologie trägt so-

mit zu einer Deregulierung und Prekarisierung bei, die sich 

letztlich in der oben beschriebenen Geschlechterdynamik 

äußert. Dies belegt sehr klar die Bedeutung der „relations 

of production“, hier bezogen auf die Struktur und Regula-

tion des Branchenfeldes für die Ausformung von Arbeits-

politik und der darin eingelassenen geschlechtsspezifischen 

Dynamik. Es zeigt auch, dass Gleichstellungspolitik offenbar 

viel tiefer und grundlegender ansetzen muss, als es Gender- 

Mainstreaming-Programme ermöglichen. 

3.2  Familienpolitik statt Gleichstellung: 

Vereinbarkeit als Schnittstelle zwischen  

„Relations in and of Production“

Über Gleichstellung, insbesondere die Verankerung ver-

bindlicher Regelungen (z. B. Frauenquoten), wird nun schon 

seit Jahren gestritten. Eine Vielzahl von Programmen und 

medienwirksamen Initiativen zu „Frau und Beruf “ wurde 

auf den Weg gebracht, zumal gerade in der Vereinbarkeits-

problematik nach wie vor ein „Karrierekiller“ für Frauen 

gesehen wird, der zu einem Verlust von „Humanressourcen“ 

führt. Die Pharmaindustrie ist schon deshalb ein hochinte-

ressantes Forschungsfeld, weil sowohl auf der Branchen- als 

auch auf der betrieblichen Ebene große Anstrengungen zur 

Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie unter-

nommen wurden. So wurde 2006 die Vereinbarung „Für 

eine chancengleiche und familienbewusste Personalpolitik“ 

zwischen dem Arbeitgeberverband BAVC und der Gewerk-

schaft IG BCE abgeschlossen (BAVG/IGBCE 2006). Darin 

wird zwar auf die Verantwortung des Gesetzgebers, Rah-

menregelungen zu schaffen, verwiesen, aber letztlich nur 

ein Appell an die Unternehmen gerichtet, dies durch be-

triebliche Maßnahmen zu begleiten. Formal verpflichtende 

Vorgaben, wie z. B. Quoten, werden zurückgewiesen, dage-

gen mögliche positive Effekte von Vereinbarkeitsmaßnah-

men auf demografische Entwicklungen und Fachkräfteman-

gel betont. 

Diese Linie spiegelt sich in der betrieblichen Realität 

wider. Vor allem in den großen Pharma-Unternehmen gibt 

es eine Vielzahl von Vereinbarungen zu „Familie und Beruf “, 

die geradezu als vorbildlich gelten können. Sie reichen von 

vielfältigen Teilzeitregelungen über Möglichkeiten der Kin-

derbetreuung bis hin zu Notfallnestern und Haushaltsdiens-

ten (Mitnahme-Essen, Bügelservice usw.). Die Programme 

wurden in den meisten Unternehmen zertifiziert, wobei das 

Audit „Beruf und Familie“ der Hertie-Stiftung eine wichti-

ge Rolle spielt. Zertifizierungen bieten eine gute Möglich-

keit, sich öffentlich zu legitimieren, denn der Handlungs-

druck für Unternehmen, Gleichstellungspolitik zu betreiben 

und vor allem „familienfreundlich“ zu sein, ist durch den 
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gesellschaftlichen Diskurs immer größer geworden. Zerti-

fikate bedeuten daher für Unternehmen einen Gewinn an 

symbolischem Kapital, wovon sie sich zudem Vorteile für 

die Rekrutierung qualifizierter Arbeitskräfte versprechen. 

So ist „der soziale Aspekt (zu einem) Standortfaktor gewor-

den“, wie es im Interview mit einer Vertreterin der Perso-

nalabteilung eines unserer Pharma-Unternehmen formu-

liert wurde.  

Auf den ersten Blick deutet offenbar alles darauf hin, 

dass viel für eine verbesserte Vereinbarungspolitik und da-

mit auch – so der Grundtenor – für die Gleichstellung getan 

wird. Sieht man sich die Ausrichtung der betrieblichen Ge-

schlechterpolitik jedoch genauer an, fällt auf, dass sie sich 

weitgehend auf das Thema „Vereinbarkeit“ beschränkt und 

keine bzw. nur wenige Maßnahmen direkt auf Gleichstellung 

zielen. Insbesondere die konkrete Förderung von Frauen in 

Führungspositionen erweist sich bislang als recht defizitär, 

vielfach gibt es sie auch gar nicht. Nicht selten findet sich 

in den Interviews die Formulierung, Frauen seien selbst 

schuld, denn sie setzten einfach „falsche“ Prioritäten, näm-

lich „Familie und Kinder“, anstatt eine berufliche Karriere 

anzustreben. Unsere Untersuchung zeigt dagegen, dass der 

Erfolg von Vereinbarkeit im Hinblick auf Gleichstellung vor 

allem durch ein arbeitspolitisches Regime infrage gestellt 

wird, das sich durch stark entgrenzte Arbeitszeiten auszeich-

net. Erwartet und mitunter auch verlangt wird eine weitge-

hende Verfügbarkeit der Beschäftigten, was im Kern dem 

traditionellen männlichen Erwerbsarbeitsmodell entspricht, 

zeitlich sogar darüber hinaus geht und einer Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie konträr gegenübersteht. Vereinbar-

keit gelingt deshalb in der Regel nur unter Rückgriff auf 

Teilzeitmodelle. Diese werden jedoch zu 90 % von Frauen 

in Anspruch genommen, was u. a. durch die unterschied-

liche Bezahlung von Männern und Frauen motiviert ist. 

Zieht man außerdem in Betracht, dass die Unternehmen 

der Teilzeitbeschäftigung von Führungskräften überwie-

gend ablehnend gegenüberstehen, denn schließlich könne 

man – so der Vorgesetzte einer unserer Befragten – „keine 

Teilzeitkraft als Vorgesetzte von einer Vollzeitkraft nehmen“ 

(Beschäftigte, BioXenon, Interview 3), dann erklärt dies 

auch die Persistenz der vertikalen Geschlechtersegregation. 

Hinzu kommt, dass „eine Auszeit ohnehin immer schlecht 

für die Karriere (ist)“ (Personalleiterin, BioCarbo, Inter-

view 7). So schließt sich hier der altbekannte Teufelskreis: 

Der Versuch, Vereinbarkeit über Teilzeit zu realisieren, führt 

zum Karriereeinbruch und reproduziert geschlechtshierar-

chische Arbeits- und Lebensmodelle, in denen Männern 

nach wie vor eher die Rolle des Familienernährers und Frau-

en die Hauptlast der Kindererziehungs- und Pflegeverant-

wortung zukommt. Unter solchen Bedingungen führen 

Vereinbarkeitsmaßnahmen zu einer konservativen Fami-

lienpolitik, die traditionelle Geschlechterhierarchien eher 

stärkt und einer proaktiven Gleichstellungspolitik entge-

gensteht – so ein zentrales Ergebnis unserer Studie. In den 

Biotech-Unternehmen bestätigte sich übrigens die gleiche 

Dynamik. Zwar gab es hier viel Entgegenkommen für in-

dividuelle Vereinbarkeitsregelungen (verbindliche betrieb-

liche und tarifliche Regelungen sind allerdings in der Regel 

nicht vorhanden), aber es dominieren gleichwohl entgrenz-

te Arbeitszeiten. 

3.3  Leistungspolitik und symbolische Gewalt 

(„Relations in and of Production“)

Mit der Leistungspolitik adressieren wir ein weiteres 

Kernthema der Arbeitspolitik, das ebenso wie die Arbeits-

zeitpolitik hoch relevant für die große Beharrungskraft von 

Geschlechterungleichheiten ist. In den Diskussionen über 

Gleichstellung ist dieses Thema jedoch kaum präsent, im 

Gegenteil: Zumeist wird jegliche Art der Ungleichbehand-

lung von Männern und Frauen in der Leistungsbeurteilung 

negiert – und zwar sowohl seitens der Unternehmen als 

auch der Beschäftigten. Das Credo „moderner“ Arbeits- und 

Geschlechterpolitik, das sich – wie bereits ausgeführt – bran-

chenübergreifend verallgemeinert hat, lautet: Nicht Ge-

schlecht, sondern individuelle Leistung zählt! Damit wird 

jede Art der Gleichstellungspolitik als „leistungsfeindlich“ 

und sogar diskriminierend de-legitimiert, obwohl gleich-

zeitig eklatante Unterschiede in der Bezahlung von Männern 

und Frauen erkennbar sind, ganz abgesehen von einer wei-

terhin vorherrschenden geschlechtshierarchischen Arbeits-

teilung, die vor allem in der bis heute anhaltenden Unter-

repräsentanz von Frauen in gehobenen Positionen zum 

Ausdruck kommt. Hier greift offenbar ein Verkennungsef-

fekt, der sich in einem „universalisierten Code der Gleich-

heit“ (Dölling 2004) bzw. in einem „Egalitätsmythos“ (Fun-

der 2014a) ausdrückt. Erklärbar ist dieser Widerspruch 

durch das Zusammentreffen von strukturellen Gegebenhei-

ten mit geschlechtsspezifischen habituellen Dispositionen 

und insbesondere symbolischer Gewalt. 

3.3.1  Die Illusio gerechter Leistung und die Ver-

schleierung von Geschlechterungleichheit

Die hoch qualifizierten Bereiche „Forschung und Entwick-

lung“ der Pharma- und Biotech-Industrie sind durch eine 

projektförmige Arbeitsorganisation geprägt, die einen ho-

hen persönlichen Einsatz der Beschäftigten sowie hohe 

Identifikation mit dem Produkt und – vor allem in der durch 

eine „Start-up-Kultur“ geprägten Biotech-Branche – auch 

mit dem Unternehmen erfordern. Die Ausrichtung des 

Leistungsregimes bei den Biotech-Unternehmen lässt sich 

auf folgenden Nenner bringen: „Pay for Performance, not 

for Presence“. Damit ist gleichzeitig ein Kontrollregime be-

nannt, das auf Vertrauensarbeitszeit beruht. Ein massiver 

Trend zur Entgrenzung von Arbeitszeiten ist die Folge, der 

in der Pharma-Industrie nicht ganz so weitgehend, aber 

auch hier zu konstatieren ist – und dies, obwohl in den ta-

riflichen Bereichen noch formale Arbeitszeitregelungen 

existieren, die dem eigentlich entgegenstehen. Damit kor-

respondiert ein individuell orientiertes Leistungsregime, 

das auf Zielvereinbarungen setzt, in denen persönliche 
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und oftmals auch unternehmens- und abteilungsbezogene 

Leistungsziele formuliert werden. Insbesondere in den 

Biotech-Betrieben wird dabei der Betrieb als „Familie“ kon-

struiert, in der es um „Geben und Nehmen“, also das Prin-

zip der Gegenseitigkeit bzw. „reziproken Tausch“ geht. Hier 

spielen persönliche Beziehungen und Abhängigkeiten eine 

große Rolle. Die Beschäftigten werden so zu Höchstleistun-

gen motiviert, die nicht nur die massive Entgrenzung von 

Arbeitszeiten zur Folge hat, sondern auch eine weitreichen-

de Übertragung von Verantwortung für Innovation und 

Wissensproduktion, aber auch von unternehmerischem 

Risiko auf die Beschäftigten. Dies trifft sich mit einer habi-

tuellen Prägung von Naturwissenschaftlerinnen und -wis-

senschaftlern, deren Arbeitsmotivation aus der Sinnerfül-

lung durch Forschung und Innovation resultiert. 

Diese Zusammenhänge formen die Basis für die spezi-

fische „Illusio“ des Feldes, die im Kern darin besteht, dass 

erstens der Wunsch nach Selbstverwirklichung in der Arbeit 

mit einer ständigen Anrufung des „unternehmerischen 

Selbst“ (Bröckling 2007) verknüpft und dies zweitens mit 

dem Leitbild „gerechter“ Leistungsnormen verbunden wird. 

Symbolische Gewalt drückt sich darin aus, dass diese Leis-

tungsnormen in einem komplexen Zusammenspiel von 

Identifikation, persönlicher Motivation und Verkennung 

ihres inhärenten Zwangscharakters von Beschäftigten an-

erkannt und verinnerlicht werden – trotz enormer gesund-

heitlicher Belastungen (auffallend waren insbesondere psy-

chische Erkrankungen und Burn-Out-Probleme). Die 

Vorstellung gerechter Leistungsnormen stützt sich auf die 

Annahme, dass jeder und jede nach seiner bzw. ihrer per-

sönlichen Leistung beurteilt, bezahlt und mit Aufstiegsmög-

lichkeiten belohnt wird – ganz im Gegensatz etwa zu kol-

lektiven Formen der Bezahlung, wie z. B. der Ausschüttung 

einer für alle gleich großen Gewinnbeteiligung. Letzteres 

wurde von Beschäftigten in unseren Interviews als ungerecht 

zurückgewiesen, da eine finanzielle Gleichbehandlung per-

sönliche Leistungsanstrengungen negiere und dafür die 

„Faulen“ belohne. Eine auf individuelle Leistung bezogene 

Vorstellung von Gerechtigkeit beruht also geradezu auf kon-

kurrierenden Praktiken der Distinktion, d. h. auf Hierar-

chiebildungen, die sozial akzeptiert und verinnerlicht sind 

(wie z. B. geschlechtsspezifische Dispositionen) und da-

durch auch herrschaftswirksam werden können. Unser Ar-

gument ist, dass dadurch auch geschlechtliche Hierarchien 

neu geformt und gefestigt werden, obwohl die Illusio ge-

rechter individueller Leistung einer solchen Vorstellung 

gerade entgegensteht. Zwar spielt z. B. im qualifizierten Be-

reich naturwissenschaftlicher Forschung das Geschlecht in 

der alltäglichen Teamarbeit auf den ersten Blick offenbar 

keine Rolle, d. h. zumindest auf der sachbezogenen Ebene 

scheint es durchaus ein „Vergessen von Geschlecht“ 

(Hirschauer 2001) zu geben. Schaut man aber genauer hin, 

dann zeigen sich am Ende doch wieder geschlechtsspezifi-

sche Klassifikationsmuster, die zum einen mit Geschlech-

terstereotypisierungen und zum anderen mit der bereits 

beschriebenen Illusio der (Hoch-)Leistung zu erklären sind. 

Ein wichtiger Indikator hierfür ist der allseits präsente 

Diskurs über die überdurchschnittliche Leistungsbereit-

schaft von Frauen und ihren „Hang zum Perfektionismus“, 

der sich sowohl in Fremd- als auch in Selbstzuschreibungen 

äußert. Dies bedeutet offenbar, dass die Erfüllung der be-

schriebenen Leistungsnormen Frauen den Eindruck ver-

mittelt, sie müssten einen höheren Einsatz zeigen, was sich 

z. B. in den folgenden Interviewaussagen bestätigt: „Ich 

glaube, der Druck kommt eigentlich mehr von mir selber, 

(einem Hang zur, d. V.) Perfektion […]“ (Beschäftigte, Bi-

oXenon, Interview 2). „Ich glaube schon, dass es diese Be-

lastung hauptsächlich der Frau ist, die irgendwo glaubt, sie 

muss jetzt besonders gut, besonders intensiv arbeiten“ (Ma-

nagerin, BioLithio, Interview 9b).

Erklärungen dafür liegen auf unterschiedlichen Ebenen: 

Erstens entspricht die wahrgenommene Anforderung der 

uneingeschränkten zeitlichen Verfügbarkeit einer männli-

chen Norm, der Männer mit Kindern nach wie vor eher 

entsprechen können als Frauen mit Kindern. Dies bringt 

Frauen dazu, dass sie diese Unterstellung durch besonderen 

Einsatz auszugleichen versuchen. Zweitens gelten auch 

Frauen ohne Kinder aufgrund potenzieller Gebärfähigkeit 

als ein „Risikofaktor“, der Personalentscheidungen und die 

Erwartung zukünftiger Leistungsfähigkeit negativ beein-

flusst. Entsprechende Klassifikationsschemata und habitu-

elle Ausprägungen äußern sich, drittens, in Vorbehalten 

gegenüber Frauen, wenn es um die Besetzung von Füh-

rungspositionen oder um die Entscheidung einer höheren 

Gehaltseinstufung geht – was nicht zuletzt zu den beträcht-

lichen Gehaltsunterschieden führt. Umgekehrt weisen Frau-

en und Männer mitunter auch ein unterschiedliches Selbst-

verständnis hinsichtlich ihrer Ansprüche auf Höherstufung 

und Beförderung auf. In den Interviews unterstrichen Frau-

en entsprechend solcher geschlechtsspezifischer Klassifika-

tionsmuster oftmals, dass ihnen weniger an einem höherem 

Gehalt oder formalen Titeln liege als vielmehr an einer in-

teressanten, zufriedenstellenden Arbeit. Zieht man außer-

dem in Betracht, dass das Leistungsregime, basierend auf 

individuellen Zielvereinbarungen, zu einer Re-Personali-

sierung der Leistungsbeurteilung durch Vorgesetzte bei-

trägt, gehen Beschäftigte, die jeweils mit unterschiedlichen 

habituellen und geschlechtsspezifischen Dispositionen aus-

gestattet sind, in Verhandlungen, in denen ein verschärfter 

Zwang zur Selbstvermarktung und zum „Impression Ma-

nagement“ vorherrscht.

Hier äußern sich also verschiedene Mechanismen, die 

wir als eine subtile, auf symbolischer Gewalt beruhende 

Praxis der Machtausübung deuten. Sie tragen dazu bei, dass 

sich Geschlechtersegregationen und Verteilungsasymmet-

rien reproduzieren und nicht grundsätzlich infrage gestellt 

werden, zumal die scheinbar geschlechtsneutrale Subjekti-

vierung durch ein individualisiertes Leistungsregime zu 

einer Organisationskultur führt, die einer aktiven Gleich-

stellungspolitik diametral entgegensteht (vgl. hierzu auch 

Andresen/Völker 2005). Dies zeigt sich auch in der weitrei-

chenden De-Thematisierung und De-Legitimierung von 
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wegs bedeutet, dass Geschlechterfragen im umgekehrten 

Fall einer relativ strategiefähigen Interessenvertretung auto-

matisch berücksichtigt würden.

Im Gegensatz zur Pharma-Industrie, in der Mitbestim-

mungspolitik nach wie vor eine Rolle spielt, handelt es sich 

bei der Biotech-Branche bis heute überwiegend um eine 

„gewerkschafts- und betriebsratsfreie Zone“, was sich zu-

künftig kaum ändern wird, wenn es Gewerkschaften nicht 

gelingt, neue strategische Konzepte zu entwickeln, die auf 

dieses Teilfeld zugeschnitten sind. Die Bilanz in den in ihrem 

Selbstverständnis modernen, gleichberechtigten und par-

tizipativen Biotech-Unternehmen ist damit noch ernüch-

ternder als in der eher konservativen Pharma-Industrie. 

Dass sich hieraus sowie aus der zunehmenden Flexibilisie-

rung, Intensivierung und Entgrenzung von Arbeit weitrei-

chende Konsequenzen für die Ausgestaltung der Arbeits-

politik ergeben, ist unstrittig; dass es dabei immer auch um 

Geschlechterpolitik geht, wird hingegen oftmals nicht wei-

ter reflektiert. 

4.  Schluss: Gleichstellung als  
arbeitspolitisches Handlungsfeld

Am Beispiel der Pharma- und Biotech-Branche wird deut-

lich, wie dringend ein Wandel der betrieblichen, über- und 

außerbetrieblichen Arbeits- und Geschlechterpolitik ist. Im 

Kern unserer Argumentation steht das individualisierte 

Leistungsregime, das zum einen durch eine weitgehende 

Entgrenzung von Arbeitszeiten geprägt ist und Vereinbar-

keit zumeist nur durch Teilzeitarbeit und damit auf Kosten 

von Aufstiegschancen ermöglicht, sodass sich letztlich tra-

ditionelle Muster geschlechtshierarchischer Arbeitsteilung 

verfestigen. Zum anderen führt es zu einer Individualisie-

rung und Entsolidarisierung, was nicht nur zu einer mas-

siven Intensivierung von Arbeit und Selbstausbeutung 

beiträgt, sondern unter dem Deckmantel der Gleichheit 

auch geschlechtsspezifische Hierarchien (im Zuge habitu-

eller Dispositionen und symbolischer Gewalt) in wider-

sprüchlicher Weise verstärkt und gleichzeitig unsichtbarer 

macht. Nimmt man einen solchen Befund ernst, dann kann 

Gleichstellungspolitik nur scheitern, wenn sie sich auf rein 

„additive“ Maßnahmen und Programme beschränkt – sie 

muss darüber hinaus an Kernthemen der Arbeitspolitik 

ansetzen. Das bedeutet aber nicht nur, dass Gewerkschaften 

und betriebliche Interessenvertretungen sich der Frage von 

Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit in neuer Wei-

se stellen müssten, sondern dass sie sich auch gegenüber 

Themen wie Arbeitszeit (z. B. in einer Lebensverlaufspers-

pektive), Leistungsbeurteilung, Bezahlung und Prekarisie-

rung in anderer Weise positionieren müssten, um verlorenes 

und neues Terrain (wieder) zu gewinnen. Das kann nur 

gelingen, wenn Gleichstellungspolitik strategisch als ein 

inhärenter Bestandteil des „traditionellen Geschäfts“ 

Geschlecht bzw. geschlechtlicher Ungleichheit. Folgende 

Gleichheitscredos sind hierfür typisch: „[…] Bei uns ist 

vollkommen egal, ob man Mann oder Frau ist“ (Managerin, 

PharmaGamma, Interview 18) oder „[…] wir behandeln 

Frauen nicht als wären sie behindert und brauchen Extra-

förderung […]“ (Managerin, PharmaDelta, Interview 13). 

Da es jedoch nach wie vor geschlechterdifferenzierende 

Zuschreibungen von Leistungsfähigkeit sowie eine ge-

schlechtsspezifisch ungleiche Verteilung von sozialem und 

symbolischem Kapital gibt, was wiederum für die persön-

liche Machtposition und die geschlechtsspezifische Hierar-

chiebildung von entscheidender Bedeutung ist, kommen 

wir zu folgendem Schluss: Geschlechterklassifikationen 

werden gleichzeitig relevanter, widersprüchlicher und un-

sichtbarer. Sie sind angesichts der damit verbundenen Ab-

spaltungen, Tabuisierungen und Individualisierungen nur 

sehr schwer auszuhebeln. 

3.3.2  Aushandlungsprozesse: Die Rolle der  

Interessenvertretungen

Ein zentraler Befund unserer Studie lautet: Eine weitrei-

chende Institutionalisierung von Gleichstellungspolitik hat 

(bislang) weder in den untersuchten Biotech- noch in den 

Pharma-Unternehmen stattgefunden. Mit Blick auf die 

Pharma-Unternehmen liegt dies zum einen daran, dass sich 

Gleichstellungspolitik – wie beschrieben – in erster Linie 

auf weitgehend an Frauen adressierte Maßnahmen zur Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie beschränkt, die aber nicht 

durch weitergehende betriebliche Gleichstellungsmaßnah-

men flankiert werden und (noch) weit davon entfernt sind, 

auf einen Wandel von Geschlechterleitbildern – bei Män-

nern und Frauen – hinzuwirken. Betriebliche Interessen-

vertretungen bilden in den von uns untersuchten Fallbe-

trieben kein Gegengewicht gegenüber der konstatierten 

De-Thematisierung und Negation geschlechtsspezifischer 

Ungleichheiten, die dazu führt, dass Forderungen nach 

Gleichstellungsmaßnahmen vielfach als rückwärtsgewandt 

und „Opferdiskurs“ angesehen werden, den moderne und 

selbstbewusste Frauen nicht nötig hätten. Eine proaktive 

Gleichstellungspolitik wird nicht als ein zentrales Hand-

lungsfeld empfunden, sondern rangiert im Hinblick auf den 

Stellenwert bzw. die symbolische Bedeutung, die diesem 

Thema zugemessen wird, in den Gremien insgesamt weit 

unten. Zwar gibt es einzelne sehr engagierte Betriebsrats-

mitglieder, doch diese haben es angesichts solcher Hierar-

chisierungen schwer, ihre Position deutlich zu machen und 

Mehrheiten zu bilden. Betriebsräte werden zudem bei in-

dividuellen Aushandlungsprozessen, etwa bezüglich der 

Höhergruppierung oder der Vereinbarung von Arbeitszeit- 

sowie Teilzeitregelungen, gar nicht mehr eingeschaltet und 

von einem Teil der Beschäftigten als nicht mehr zeitgemäß  

empfunden und ignoriert, vielfach sogar abgelehnt. Die 

deutliche Schwächung kollektiver Organisationsformen der 

Beschäftigten schränkt auch die Grundlagen und Bedin-

gungen für Geschlechterpolitik ein, was allerdings keines-
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